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144 CoDPDEX DIYILIOMATICVUS
1

Rhein , eines Neiſiſnieſſas ( c) Iang , xu ein Zeiclen vnd Vifunde , ob

Grundruihre æu Fulle æũme , dx die auch einem Marggrauen von Rötelen

2

2

„ Zugelüre und gelören ſoll . „

( c ) Simile exemplum Lanceæ in definiendis Iimitibus Landgraviatus Sisgoviæ

apud Herrgott Charta A. 1363 . num . 823 .

FR

TRANSACTIO BERNHARDI MARCHIOXIS BADENSIS

CUM IOHANNE SPANHEIMENSI COMITE

BEINHEMII INIIT A.

ANMNO MeceéekxkxXV .

Ex Archivo Badenſi .

ir JoHANXN , Graff zu Spanheim &c . bekennen und thun of -

fenbahr mit dieſem Brieff allen und einem jeglichen , die ihn

ſehent , leſend , oder hörend leſſen ; daſs Wir angeſehen und gemerckt

haben , Zweiung , Unwillen und Unfriden , zufürkommen , Friden und

Einigkeit zu machen , dem Allmächtigen Gott zu Lob , durch unſsere

Seele Heilſs willen , bey unſserm Leben , uff daſs unſere Land und Lute ,
und alle die , die zu unſern Graffschafften und Landen gehörend , oder

hernach gehören mögen werden , nach unſerm Todte , deſter bas im

Friden
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Friden bleiben und geſin mögent , mit Rathe unſsere Räthe , Manne

und guten Freunde , den Hochgebornen Fürſten , Herrn Bernharden ,

Marggraffen zu Baaden , und den wohlgebohrnen Fridrichen , Graffe n
zu Veldenz unſsere liebe Vettern und nechſten Erben , geſetzt , geord -

net und entſchaiden haben , ſetzen , ordnen und entſchaiden ſie auch ,

in Krafft diſs Briffſs , mit derſelben unſsere Vettern Wiſsen und Wil⸗

len , alſo : Wer es , daſs Wir ohne echeliche Liebſserben von Todeſs

wegen abgehen würdten , da Gott vor ſey , daſs ſie dann an uuſsere

Graffschafft , die Wir geerbet hahen , von unfserm lieben Vatter , ſee -

liger Gedechtnuſs , und auch ſolch Graffschafſt und Schloſſe , die Wir

von unſser Baaſen , Frau Eliſabeten , unſserſs Oheimbs , Graff Simonſs

ſeeligen Tochter , geerbet hant , es ſey an Burgen , Schloſſen , Stätten ,

Märckten , Thälern , Wielern , Höffen , Landen und Luthen , und an

allem dem , daſs Wir nach unſserm Tode laſſen werden , Gülten , Zinſ -

ſen , Renthen , Nutzen , Gefällen , und mit allen ihren Zugehörungen ,

nichts daran uſsgenommen , dann alleine Creutzenach und andere

Schloſſe , daran unſser Herr Hertzog Ludwig , mit uns in gemeinſchafft

ſitzet , jeglicher au dem halben Teile daran erben , zügen nehmen und

geniſſen ſoll , ohne Irrung , Hinternuſs oder Intrag des andern , oder

imandſs von ſinen Wegen , ohne alle Gefährde , und waſs ſich in den -

ſelben gemeinen Schloſſen , allen Thurnknecht , Portner und Wächtern

gebühret zu lohnen , ſollend die vorgenandten unſsere Vettern und ihre

ehegenannt Erben , jegliches das halb daran bezahlen vnd uſsrichten .

Und ſolche Schloſſe , daran unſser Herr Hertzog Ludwig , mit unſs in

Gemeinſchafft ſitzet , alſs vorgeſchriben ſtehet , ſollen und mögen Wir

Cod . Dipl . P . II . ＋
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Johanns , Graſſe zu Sponheim obgenannt , verſetzen oder verkaufſen ,

gar oder eins Theilſs , wenn wir wollen , nach Lut der Burgfrie -

den darüber gegeben , und ſolch Geld , das davon alſso gefellet , mögen

Wir auch bewenden , an unſsere Graffschafft , oder war wir ſunſt wol⸗

len , nach unſserm Willen , ohne männiglichſs Irrung ; und wer eſs ,

ob nach unſserm Tode etliche derſelben Schloſſe und Theile , daran

unſser Herr Hertzog Ludwig , mit unſs in Gemeinſchafft ſitzet , vorbhan -

den , und nit verſezt , verkaufft noch verändert wären , und daſs Wir

die nach unſserm Tode hinter uns lieſſen , und ob icht Geldt an ſolcher

Verſatzung oder Kauff nach unſserm Tode uſsſtünde , und nit bezahlt

Were ; an dem allen ſollendt die vorgenante unſsere Vettern , und ihre

ehegenannten Erben Zzu gleichen Erbe und Theilung ſtehen , und was

davon gefellet , alle Sach in gleich halber mit einander zu theylen ,
ohne alle Gefährde . Wer es auch Sache , daſs der vorgenanten unſser

Vetter einer , oder ſie beyde bey unſserm Leben von Todeſs wegen ab -

gehen würdent , die G0T T lang friſten wolle , ſo ſoll von unſserſs

Vettern des Marggraffen Wegen , ſin ältiſter Suhne , und von wegen unſ⸗

ſers Vettern Graff Friderichſs von Veldentz , unſserſs Herrn Hertzog Stef -

fans ältiſter Suhne , ſin Enckel einer , und nit me , von jeglichem

Stamme , und von welchem Theile nit Söhne wärend , wer das von

unſserſs Vettern des Marggraffen wegen , ſo ſoll das erben uff den wohl -

gebohrnen Wilhelmen Grafſen zu Henneberg , und ſine Liebſs - leheliſs

Erben Mannſskünne , uff ir einen und nit me , oder andere ihre nechſte

Erben Mannſskünne von unſserm Stamme und Blute , die daton gé -

bohren und kommen Wärendt , die ehegedachte unſsere Graffschafſten ,
Lande und Lüte , mit aller ihrer Zugehorungen in vorgeſchribner̃ Maſs
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erben , inhaben , beſitzen und genieſsen , und ſol auch das alſo fürbaſs

uff jeden ältiſten Suhne , derſelben obgenannten Stemme , die darzu

gut und tugend ſindt , je von einem uff den andern erben und gefallen .

Wir ordnen und ſetzen auch , daſs unſser Vetter der Marggraff und

ſine ehegenannte Erben unſers Vatters guter Gedächtnuſs , Wapen ,

und unſser Vetter der von Veldentz , und ſeine obgenannte Erben ,

unſserſs Ohembſs Graffe Simonſs ſeel . Wapen , haben und führend

ſollend , mit andern ihren Wapen . Fügte es ſich aber , daſs ein Stam -

me unter den obgeſchriebenen unſsern Vettern , oder ihre ehegenann -

ten Erben ohne Mannſskünne , unſserſs Blutſs uſs ſtürbe , ſo ſollend

der ehenannt unſere Graffschafften , Schloſſe , Lande , Lüthe , mit allen

ihren Zugehörungen , wie vorgeſchrieben ſtehet , und auch die Wapen ,

ull den andern Stamme unſserſs Blutſs , der noch im Leben wäre , und

in Gemeinſchafſt ſeſse , unſsere Graffschafften , Schloſſe , Lande und

Lüte , mit ihren Zugehörungen , erben , gefallen und gehalten werden ,

und auch die Wapen zu andern ſinen Wapen führen ; und das ſoll auch

bey demſelben Stamme alſso fürbaſs zu ewigen Tagen bleiben , ohne

alle Gefährde , nach Willen und Verhängnuſs des allmächtigen Got -

teſs . Es ſollent die vorgenante unſsere Vettern und ehgenante ihre

Erben , die obgedachte unſsere Graffſſchaflten , Schloſs , Lande , Lüthe ,

und was Wir nach unſserm Tode laſſen werden, ; nichtſs daran uſsge -

nommen , als vorgeſchricben ſtehet , allzeit in rechter Gemeinſchafft

und unvertheilt zu ewigen Tagen inhaben , beſitzen und der mit ſa -

menthaffter Hand genieſſen und gebruchen , und auch die Gemeinſchafft

der Schloſſe , Lande und Lüthe , mit ihren Zugehörungen gein aller -

Codl . Diul . P . II . 12
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männiglich verſprechen , verantwortten und getrulich handhaben ;

dann in Schloſſen mögent ſie ſich einſs Mutbeſcheidſs übertragen und

verei nigen , jeglicher ſein Wohnung daran für ſich zu haben , und an -

derſt nit , ohne Gefährde . Es ſollent auch die vorgenante unſsere

Vettern oder ehegenanten ihre Erben an den obgenannt unſsern Bur -

gen , Schloſſen , Landen , Luthen , mit ihren Zugehörungen nit ver —

kauffen noch verſetzen , es wäre dann Sach , daſs einer gefangen wür —

de , ſeinen Lib zu löſent , der ſolt und möchte verſetzen , und nit ver -

kauffen , und ihr einer dem andern das vorbieten und niemand anderſs ,

alſo auch , daſs die Verſatzung geſchehen ſoll , ja von zwantzig Gul -

den einen Gulden Geltſs , nach Gülten , Renthen , Nutzen und Gefäl -

len , und nit darunter oder darübrr an der Verſatzung , in keinen We -

ge ; und wolt derſelbe dem die Verſatzung von dem andern Theil ge -

botten wäre , darum nit geben oder angehen , in der Maſs alſs geſchrie -

ben ſtehet , ſo mag derſelb , das eim andern in derſelben Maaſs verſe -

tzen , doch alſo , daſs der ander , unſser Vetter und ſein ehegenannt

Erben , Möge und Macht hand von denſelben , den die Verſatzung
geſchehen wäre , dieſelben verſatzten Theile wieder zu löſend , und

ſoll auch der , der alſo verſetzen würde , das Verſorgen , wann die

Wiederloſung an dieſelben , die die verſatzte Theile inhätten , von de -

nen andern unſsern Vettern und ihren beyden ehegenannten Erben ge -

ſunnen und gefordert würden , ihnen der zu gönnen , zu geſtatten und

gehorſam zu ſeyn , ohne allen Intrag und Hindernüſſe , nach Uſsweiſ -

ſung der Briefle , darüber ſprechend , ohne alle Gefährd ; und beſun -

der ſollent ſie keinen Fürſten an dem ehegenannten unſern Schloſſen 8

Landen und Luthen mit ihren Zugehörungen weni Soder viel verſetzen ,
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verpſänden noch verkauffen in keine Weiſs , ohne alle Gefährden .

Auch ſo ſollent die vorgenannt unſsere Vettern und die ehegenannten

ihre Erben , an den vorgeſchrieben unſsern Schloſſen , Burgen , Stät⸗

ten , und Thälern mit ihrem Begriffe und Bezirckhen , der Marcken ,

dazu gehörig , einen getreuen , gemeinen , ſteten Burgfriden , in der

beſten Forme , miteinander angehen , verbriffen , globen und ſchweren ,

für ſich ihre Diener und Hoffgeſinde , uff daſs ſie deſterbaſs ein Wiſſen

habend , und auch verſorgt ſind , wie ſie ſich darinne gein einander

halten ſollet , und ſollend auch die ihre vorgeſchriebene Erben , oder

auch niemands , au den vorgenannten unſsern Schloſſen , Burgen ,

Stätten und Thälern noch in den Burgfriden kommen oder gelaſſen

werden , ſie haben dann zuvor die Gemeinſchafft , Uſstrege und Burg -
frieden gelobt und leiblich zu den Heiligen geſworen , und das auch

verbrifft und verſigelt , demnach zügen , zu thun und zu halten , in der

Maſs , die vorgenannt unſsere Vettern oder ihre ehegenannte Erben

gethan hant ; und wann das alſo geſchehen iſt , ſo ſollen ſie fürderlich

ohne allen Verzug und Intrag darinn kommen und gelaſſen werden

ohne Gefährde . Es hant auch die obgenante unſsern Vettern jeglicher
einen für ſich und ihre ehegenannte Erben , mit Nahmen unſser Vetter

der Marggraff , den edlen Philipſsen von Thune Herren zu Oberſtein ,

und unſser Vetter von Veldentz Heinrichen von Löwenſtein , zu Rath -

läthen , und von beiden Seithen , Johann Schönberg von Ehrenberg zu

einem Gemeinen geben , dieſelben ſich auch bey den Ayden , die ſie ih -

ren Herren geton hant , verſprochen , gelobt und verſchrieben habend

in ſolcher Maſs , ob ſie einige Miſshelle oder Zweyung hernachmals

＋T 3
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hättend , oder gewünnend , von dieſen obgemelten Bürgen , Schloſſen

und Stätten , Thälern , Landen und Lüthen , wie oder Wovon daſs wäre

oder geſchehen möcht , nichts uſsgenommen , dieſselben Sachen für

ſich zu nehmen und des beyden Parthien Tage daran zu ſetzen und 2u

beſcheiden , in den nechſten viertzehen Tagen darnach , alſo ihne das

verkindt wird , von dem oder ſeinen Ambtlüthen , den das noth ſeyn

würde , beyder Parthien Anſprach und Antwort zu verhören mündlich ,

oder mit Schrifft , wie dieſelben Dreye das begerend ſind , und was

die drey ſamentlich oder der mehr Teil unter ihne mit Recht ſprechen

und erkennen werdent , wovon oder wie das wäre , das ſoll von den

ehegenannten Parthien gänzlich gehalten , dem nachgangen und vollen -

furth werden ; und welcher Parthien herkandt und geſprochen wür -

det , der andere icht zu thun , das ſoll ſie ihr thun nach derſelbe Rath -

lüthe und des Gemeinen ſprechen , und was der Gemeine mit den

Rathlüthen alſo vorgeſchriebener Maſs ſprechen würdet , das ſollend ſie

uff den Aydt thun binnen ein Monath oder zweyen nechſt darnach ,

nach ihrer beſten Verſtändnuſs , und das auch beyden Partheyen be -

ſchrieben und beſiegelt geben . Und werent die ehegenannten drey den

vorgeſchrieben unſsern Vettern oder ihren ehegenannten Erben icht

von Mannſchafft oder andern Sachen verbunden , die Eyde nach Ver -

bündnuſs ſoll ſie dieſen Sprechen nit hindern , noch von unſsern Vettern

vorgeſchrieben und ihren ehegenannten Erben gefahret und geargwilli -

get Werden , in keine Weiſse , und ſollen auch derſselben Bündnüſſe

uff die Zeit ledig ſeyn .

Welcher auch der vorgeſchriebenen unſser Vettern oder ihr ehege -
nannten Erben dem Sprechen in vorgeſchriebener Maſs alſo nit genug
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thäte , das doch nit ſeyn ſoll , warum dann der Zuſpruch geweſt wäre ,

es trefſe an Burge , Schloſs , Stätte , Thaler , Land oder Lüthe , wie

oder wovon das WAäre , der ſolt ſeineſs Theilſs daran entberen , und die

Klagendte Parthie ſolte das als lang und bis uff die Zeit inhaben und

genieſſen , biſs daſs die ander Parthie dem Sprechen genug gethan hat ,
inmaſſen vorgeſchrieben , daran ſoll die ander Parthey , über die ſolch

Urtheil und Sprechen gangen wäre , die ander Partheye nit hindern ,

irren , oder den Ihren das zu thun geſtatten , ohne alle Gefährden , und

ſollent doch an allen andern ihren Burgen , Sehleken Stätten , Thä -

lern , Landen und Lüthen , nit ufsgenommen , ihr einer den andern

nit hindern noch übergriffen , oder das zu thun geſtatten , von niemands

war die werend , ohne alle Gefährden , und wann er dem Sprechen

in vorgeſchribner Maſs alſo genug gethan hat , ſo ſoll er wieder zu

ſeinem Theil kommen und gewiſſen werden , von der ander Partheien

ohne Verzug und Hinderung allermänniglichſt . Und wann oder wel -

che Zoit die vorgenannten Rathlüthe , oder der Gemeine von Todts

Wegen einer oder mehr abgehen würdent , zu welchen Zitten oder

wann das geſchehe , ſo ſollendt beydte unſsere ehegenannten Vettern

und ihre obgenannte Erben einen andern Gemeinen und auch Rath -

lüthe , in dem nechſten Monath darnach , als der oder die von Todtſs

verfahren und abgangen wären , wieder darzu Küſsen , ſetzen und ge -

ben , die ſich auch annemmen , globen und verſchreiben zu thun , in

der Maſs der oder die vor gethan hant , und ſollent das thun zu ewigen

Zeiten , ſo dück ſich deſs Noth gebürt , ohne alle Gefährden .

Ob auch dem obgenannten Gemeinen , der jetzund iſt , oder die

nernach werden , icht zugezogen , oder verargwilliget würde , als fere
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ſie dann mit Recht benugt , ſo ſollen ſie die obgenannten unſsere Vet -

tern und ihre obgenanten Erben handhaben , verſprechen , und ver -

antworten zum Beſten ungefährlich . Was auch die Anſprache zu ei -

ner iglichen Zeit an den andern iſt , unter den vorgenannten unſsern

Vettern und ihren obgenanten Erben , und der die Gemeinen und Zu —

ſatze verbottet , der ſoll die Gemeinen und Zuſatze verköſtigen , uff

den Tagen , und ſo lang die Werendt , und welcher unter ihne mit denr

Rechten unter ligt , der ſoll für beyde Partheyen bezahlen , die Koſt

die ufl den Tagen uffgangen iſt , ohne Gefährdte alſs dik deſs Noth ge -

ſchicht . Wer es auch ob derſelb Gemeine und Zuſatz in ſolchen Sa -

chen Rathſs bedörffendt , ſich zu erfaren , umb ihren Uſspruch zu thunt ,

ſo ſollent unſsere vorgenannte Vettern und ihr ehegenannt Erben ſie

verköſtigen , daſs ſie ritten mögend , Rathe darumb zu haben , nach

ihrer Nothdurfft , ungefährlich . Auch als dicke des Noth geſchicht

ſolch Mannſchafft und Lehenſchafft wir von unſsern Herren gehabt und

getragen haben , ſoll unſser Vetter Friderich Graff zu Veldenz , und

ſein ehegenannt Erben nach unſserm Tode empfahen , vermannen und

tragen von iglichen Herren , da ſie dann herrührend . Were auch Sach ,

daſs der ehegenante unſser Vetter Graff Friderich , oder ſeine vorge -

ſchriebene Erben von Nöthen und Geſchafftſs halber unſser vorgenann -

ten Graffschafſten etliche Lehen uffgeben würde , den Herren von den

ſie dann belehnet werend , und der ander ſein Mitgemeiner die behiel -

te , Und der genieſſe , waſs deren weren , ſollent ſie doch der Lehen -

ſchafft ir einer dem andern Theilen , und der ſamter Hand genieſſen

und gebrauchen in rechter Gemeinſchafft inmaſſen vorgeſchrieben , oh -

ne
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ne Gefährden . Es ſollend auch alle und igliche Manne , die zu unſ -

ſern Graffschafften gehörend und verbunden ſeynd , nach unſserm To -

de , ihre Lehen empfahen , von unſsern Vettern dem Marggraffen , ob

er das erlebte , und ob er nit were , von unſserm Vettern dem Graff

Fridrichen obgenannt , und nach unſser beyder Vettern Tode , je von

dem aeltiſten , ihren ehegenanten Erben einem empfahen , haben und

tragen , und das alſo zu ewigen Zeiten halten , ſeyn und bleiben , und

ſollend alle Manne ihreſs Mannlehenſs von unſsern vorgenanten Vet -

tern , oder ihren ehegenanten Erben gemeinen Gülten , Rennth und

Nutzen bezahlt und uſsgericht werden , jeglicher an den Enden und

Stetten , da ſie hingeweiſet ſeindt , nach Inhalt ihrer Brieffe darüber

ſprechend . Wer es auch Sach , daſs Mannlehen und Burglehen , ledig

oder uffgeben würden und verfielen , die ſollend die vorgeſchribene

unſsere Vetteren , oder ihre ehegenante Erben , von dem unſsere Man -

ne ihr Lehen empfangen hätten oder empfahen würden , nit Macht han ,

ihr einer ohne den andern fürbaſs zu verleihen , es geſchehe dann mit

beider obgenannt Partheyen Wiſſen und Willen , und waſs alſo leedig

oder uflgeben würde , oder verfiele , ſoll von beiden Seithen jeglicher

Partheyen halb und halb gefallen und werden , und deſs auch in einer

Gemeinſchafft genieſſen , in vorgeſchribner Maſs , ohn all Gefährden .

Was aber Burglehen ſind , da ſollend alle Burglüthe ihre Burgſeſſe und

Burglehen , von den vorgenanten unſsern beyden Vettern und nach ih -

rem Tode von ihren ehegenannten Erben ſamentlich empfahen und ver -

bunden werden , und auch ihres Burglehenſs , was handreichend iſt ,

jeglicher obgenanter Stamme das halb Theile bezahlen , und ſie daran

Cod . Dipl . P . II . V
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ulsrichten , und bey ihren Freyheiten , Rechten und Herkommen

bliben laſſen , ohne alle Gefährde . Die ehegenant unſsere Vet -

tern und ihre obgenanten Erben ſollend auch alle unſſere Stät -

te , Thäler , Burgen , und armen Lüthe bey ihren Freyheiten ,

und Rechten behalten und bliben laſſen , es were dann , daſs ſie es ver -

brechen , ohne alle Geſährden . Were auch , daſs einige Burgere ,

Diener oder Knechte , Armlüthe oder hinterſeſsen der vorgenant unſse -

rer Burge , Schloſſe , Stätt , Thalere , Dorfſen mit ihren Zugehörungen

ichtſs thätend , oder darin verbrechen , oder gegen ihren Amtlüthen

deſs nit thun , das ſie thun ſolten , verſchulden , wie und in welchen

Weeg das wäre oder geſchehen möcht , und ſich auch in der Wahrheit

und kündlich finde , da ſollen die ehegedachten unſsere Vettern und

ihre obgenante Erben ſamentlich ſtraffen ; welcher aber unter ihn deſs

nit wölt , ſo ſoll und mag der ander ſin Mitgemeiner , oder ihr vorge -

ſchrieben Erben , deſs möge und Macht hant au ſtraffen , alſs ihne dün -

cket , daſs eſs glich , redlich und billich ſy , und ſolch Theile der Straf -

fung , Was davon gefellet von Buſſen , ihr einer dem andern theilen ,

und Halb daran geben ſoll , ohne alle Gefærden . Es ſollend auch die

obgenanten unſsere Vettern , und die ehegenanten ihre Erben an den

gemeinen Schloſſen alle Jahre Dreyhundert Gulden verbauen , Wo ſie

dann duncket noth , nutz und allerbequemlichſt ſin . Wir ſollen und

mögen auch unſsere Seelen bedencken und verſorgen , alſs uns dünckt

deſs noth ſin , daran ſollend unſs die ehegenannte unſsere Vettern , oder

ihre vorgenant Erben nit hindern , dann wie wir das by unſserem Le -

ben ſetzen , machen und ordnen , das ſollend die ehegenannte Unſsere

Erben fürbaſs halten , und auch beſtellen , daſs es gehalten werde ,
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nach unſserer Begierdte , ohn alle Gefährde . Es ſollend auch die

vorgenantè unſsere Vettern und ihre obgenante Erben die Wohlgeborn
Frau Walpurga von Leyningen , Gräffin zu Sponheimb , unſsere liebe

Hufsfrau , ihr Lebtage bey ihrem Widthumbe , den ſie von unfs Has ;

getreulich handhaben , ſchirmen und behalten , gegen allermännig -
liche , niemandſs uſsgenommen , und ihr darin nit grifſen , noch eini -

gen Betrangk daran thun , noch laſſen geſchehen , in keine Weiſse .

Und wer es , daſs Wir hernachmalſs der vorgenant unſser Hufsfrauen

ihren Widemen beſſern wolten , das ſollen und wollen Wir auch

Macht han zu thunt , an demſelben ſollend unſsere Vettern und ihr

Erben ehegenant und die obgenant unſere Hufsfrau in gleicher Maſs

laſſen , handhaben und ſchirmen , wie vorgeſchrieben ſtehet , ohne

alle Gefährd ; doch mit Behaltnuſs unſsern Vettern , und ihren ehege -
nanten Erben der Oeffnung und ihres Rechten daran , nach Lut der

Widmeſsbriffe , darüber ſagend . Was Wir auch Schulde nach unfserm

Tode laſſen werden , ſollend die ehegenante unſsere Vettern und Er -

ben ſamentſchafft jglicher halb und halb bezahlen , und unſsere Sie -

gele und Briffe davon löſsen , ohn allen Intrag , zu Zeiten als ſie das

gethun mögent ungefährlich . Were es auch Sache , daſs Wir eheli -

che Leibs - Erben gewönnent , hätten oder liefsen , und die im Leben

verblieben , das GOTT verhänge und geſchehen wölle laſſen , ſo ſoll

und iſt alle vorgeſchrieben Verſchreibung und Gemächte in allen Pun -

cten und Articulen gäntzlich und zumahl todte und krafftloſse , und

ſoll auch keine Möge und Macht han , und hätten Wir unſsern vor⸗

geſchrieben Vettern und ihren ehegenanten Erben icht an unfſsern

Cod . Dipl . P . II . V2
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Bürgen , Schloſſen , Staätten , Thälern , Dörfferen , Landen und Lüthen

ingeben ſollend die ehegenante unſsere Vettern und die obged . ihre

Erben , unfs und unſsern ehelichen Leibserben widergeben und ant —

worten . Auch ſo ſollend die obgenant unſsere Vettern und ihre ehe -

genante Erben alle und jegliche Briſſe , die zu unſsern beyden Grafl -

ſchafften , Landen und Lüthen gehörend , und auch ſolche Brieffe , die

Wir von andern Herren genommen haben , in einer ihren gemeinen

Euthalte legen , und der ſamenter Hand nach unſserm Tode genieſſen

und zu gebrauchen in rechter Gemeinſchafft , in Maſsen wie vorge -

ſchrieben ſtehet , ohne alle Gefährde . Wir mögen auch bey unſ —

ſerm Leben , thun und laſſen mit allem dem unſsern , brechen und

büſsen , wie unſs deſs gelangt und eben kompt , darin ſollend die ehe -

genant unſsere Vettern oder ihr beyder obgenannte Erben unſs nit

legen , noch daran hinderlich ſeyn , oder jemandſs von ihren Wegen

deſs zu thun geſtatten , in keine Weiſse , ohne Gefährd . Wolten

Wir auch verſetzen oder verkauffen an unſsern Graffschafften , Landen

und Lüthen , und würdten dann an dieſselben unſsere Vettern und

ehegenante Erben geſinnen, ihr Verhängniſs darzu zu geben , das zu

verbriffen und zu verſieglen , ſollen ſie dezʒ mit unſs zu thun gefolgig

ſin , ſich darwider nit ſetzen , noch wegern in keine Weiſse ohn alle

Gelährde .

Wann nun alle dieſe vorgeſchrieben Satzung , Ordnung und Ent -

ſcheidung in allen und jeglichen Puncten und Articulen , wie davor

geſchrieben ſtehet , mit Wiſsen , Willen und Verhängnuſs der Wohlge -

bohrnen Frau Walburg von Leyningen , Gräffin zu Sponheimb , unſser

lieben Huſsfrauen zugangen und geſchehen ſind , ſo haben Wir beyde
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unſsere Inſsigele mit rechter Wiſſenheit an dieſsen Brieff thun hencken ,

deſs Wir unſs Walburg von Leyningen jetzgenannt , Gräffin zu Spon -

heimb , bekennen , daſs Wir unſsern guten Willen und Verhängnuſs

zu aller und jeglicher der vorgeſchrieben Satzung , Ordnung und Ent -

ſcheidung , wie dann darvor geſchrieben ſtehet , gethan haben , und

deſs Bezeugnuſs , unſser Inſiegel , bey des wohlgebohrnen Johannſs ,

Graffen zu Sponheimb , unſsers lieben Herrn und Gemahlſs vorgenant

Inſiegel auch an dieſen Bsieff thun hencken ; Und Wir Johann Graff

zu Sponheimb haben gebetten und geheiſsen unſser lieben Getreuen ,

Jacoben von Lachen und Heinrich Waffen von Berg - Zabern , daſs ſie

ihre Inſiegele zu Gezugnuſs dere vorgeſchrieben Dinge auch haben ge -

henckt an dieſsen Brieff , deſs Wir dieſelben Zweene unſs herkennen .

Wir Bernhard von Gotteſs Gnaden Marggraff zu Baden , und wir

Fridrich Graff zu Veldentz Gevettern , bekennen auch und thun kundt

offenbahr mit dieſsem Brieff , als die vorgenant Satzung , Ordnung

und Entſcheidung in allen und jeglichen ihren Puncten und Articulen ,

wie und in welcher Maſs das klärlich darvor geſchrieben ſtehet , und

der vorgenant unſer lieber Vetter Graff Johann von Sponheimb , alſo

zwiſchend unſs in vorgerürten Maſs begriſſen und gethan hatt , mit un -

ſer beyder und jglichs Wiſſen und Willen , zugangen , geſchehen und

gemacht ſeynd , ſo ſprechen und gereden Wir für uns und die ehege -

nannte unſere Erben , und haben deſs auch mit guten Treuen gelobt ,

und liblich mit uffgereckten fingern zu GOTT und den Heiligen ge -

ſchworen , alles das davor geſchrieben ſtehet , gäntzlich und zumahl

getreulich und unverbrüchlich , ware , ſtete und veſte zu halten , ſollen

V. IJ
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und wollen noch wir , noch dieſelben ehegenannten unſere Erben , dar -

wider , und wider alles und jeglichs beſunder nit ſeyn , thun oder ſu -

chen , noch ſchafſen , geſucht oder gethan werden , durch uns , oder je -

mand anders in keine Weiſse , hierinn und in allen vorgeſchrieben

Stücken , Puncten und Articulen , Gefährd und Argeliſt gantzlichen

uſsgeſcheiden .

Und deſs zu Urkunde , haben Wir Bernhardt Ma

und Friderich , Grafſe zu Veldentz obgenannt unſer jeg

raff zu Baden ,

her ſein Inſie -

gel bey obgenannt unſser lieben Vettern , und unſſer lieben Niefften und

Schweſter Inſiegele unten an dieſsen Brieff thun henckhen , und darzu

gebethen , dieſe nachgeſchrieben unſser Ràthe und freunde , Wir Marg -

graff Bernhardt , Reinboldt Kolben von Stauffenberg und Heinrich Rod -

dern , und Wir Graff Friderich ' , Friderichen von Stein und Hannſs

Cronichen von Lamſsheim , daſs ihr jeglicher ſein Inſiegel bey die unſern

herangehangen hett , deſs Wir dieſſelben jetzt genanten erkennen ,

durch Bettewillen , der vorgenanten unſsere gnädige liebe Herren und

Junckherrn gethan hant . Ich Johann von Schönenberg , von Croneberg
der Gemeine in dieſsen vorgeſchriebnen Sachen , ich Philipſs von Thune

Herre zum Oberſtein , von meins gnädigen Herren des Marggraffen we —

gen zu dieſsen Sachen geſetzet , und ich Heinrich von Löwenſtein von

meins Junckherrn von Veldentz wegen herzu geſetzet , bekennen unſs

mit dieſsem Brieff , daſs Wir unſs dieſser Sache umb Bitte Willen der

obgenanten unſsere liebe gnädigen Herrn und Junckhern angenommen

hab nehmen uns der alſo an in Krafft diſs Briffs , und globen
bey dE n die Wir unſsern Herren gethan haben , wie hievor von

Uns hrieben ſtehet , daſs Wir das getreulich halten und vollenfüh -

ren Wollen , ohne allen Intrag und Gefährde ; und deſs zu einem wah -

2

ren Urkund , ſo hat unſer jeglicher ſein eigen Inſiegel auch gehenckt an

dieſen Brieff , der geben iſt zu Bainheims in dem Jahr , da man zahlt
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von Chriſtus Geburthe Viertzehen Hundert funff und zwantzig Jahr ,

an dem Montag nach dem Sonntag Lætare Halbfaſten &c .

CCCLXV .

SIGISMUNDUS IMP . CONFERT BERNHARDO

MARCHIONI BADENSI BANNUM FERINUM

IN BRISGOVIA .

ANN O MCCCCXXV .

Ex Tabulario Badonſi .

J AF. SIAUνNV von Gottes Gnaden , Römiſchern König , ⁊u allen

Zeiten Melinrer des Reiclis und ⁊u Vugarn , ⁊u Böſieim , Dalma -

tien , Croatien &c . Aunig , beꝶennen ind tun łundt offenban mit dieſem Brief

allen den die ilin ſelient und urent leſen , daſi Wir von getremer merflicher

Dienſt wegen , die Vnſi und dem Reichie der Hochigeborn Bernliard , Marg -

grau zu Baden , Vnſer lieber Oliim und Furſte , oſt williglich getan lat 8 tůgli .

chen tut vnd fur baſßor in künftigen eiten tun ſoll vnd mag , demſelben Bern -

hiardlen , ſeinen erben und Nachtammen , dié die Herrſchafft Hochberg und

Jſenberg innlaben vnd beſitxen iuerden , von Vnſern ſonderlichen Cnadlen ge -

geben , verſchriben vnd venſchaft fiaben , geben , verſchriben vnd ver ſchaſfen
nacli Rate viel unſere vnd des Riclis getreiuen mit ꝛwolbedachtem Mute , rech -

ter Mißend und Rumiſcler Nöniglicher Machite , in Kraſft diſßß Brieſfs für

vns und alle unſere Nachiłommen , alſo daſi derſelb Berulard und die abge -
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